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Text 

Verschwiegenheitspflicht und Haftung 

§ 282. (1) Der Kurator ist, außer gegenüber dem Gericht, zur Verschwiegenheit über alle ihm in 
Ausübung seiner Funktion anvertrauten oder bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. § 248 Abs. 2 
und 3 gelten sinngemäß. 

(2) Der Kurator haftet der vertretenen Person für jeden durch sein Verschulden verursachten 
Schaden. Das Gericht kann die Ersatzpflicht insoweit mäßigen oder ganz erlassen, als sie den Kurator 
unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere des Grades des Verschuldens oder seines 
besonderen Naheverhältnisses zur vertretenen Person, unbillig hart träfe. 
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